
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/10/24 9ObA252/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1988

Norm

ArbVG §3 Abs3

ArbVG §31

Rechtssatz

Betriebsvereinbarungen können bestehende Einzelvereinbarungen nur insoweit verdrängen, als sie für den

Arbeitnehmer günstiger sind.

Entscheidungstexte

9 ObA 252/88
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